[image: ]
[bookmark: _Toc443583261][bookmark: _Toc443583378]Merkblatt für Eltern, Betriebsleiterin und Betriebsleiter
1. Ziele des Praktikums 
An den Tiroler Fachschulen für Landwirtschaft bzw. ländl. Betriebs- und Haushaltsmanagement nimmt der praktische Unterricht seit jeher einen besonderen Stellenwert ein. Die Umsetzung und Festigung der gelernten Fähigkeiten erfolgt im Rahmen des Praktikums. Das verpflichtende Praktikum verfolgt im Wesentlichen die Zielsetzung, dass die Schülerinnen/Schüler auch die Arbeitswelt außerhalb des ihnen vertrauten landwirtschaftlichen Betriebes kennenlernen. 
2. Zeitpunkt und Dauer des Praktikums:
Das Pflichtpraktikum ist in der Zeit vor Beginn bzw. während der höchsten Schulstufe der Fachschule für Landwirtschaft bzw. für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement abzuleisten. In dieser Zeit sind 10 Wochen (Fachrichtung LW) bzw. 8 Wochen (Fachrichtung FSBHM) Praktikum zu absolvieren: 
Das Praktikum sollte nach Möglichkeit nicht unterbrochen werden. Der Landwirtschaftsbetrieb muss mindestens 25 Kilometer vom Wohnort entfernt sein und es darf kein Verwandtschaftsverhältnis vorliegen. 
Die Schulleitung ist ermächtigt, einem Praktikanten/einer Praktikantin auf Ansuchen bis zu 
4 Wochen der Dauer des Fremdpraktikums, die Ableistung desselben außerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebes in einer sonstigen landwirtschaftlichen Einrichtung bzw. in einem landwirtschaftsnahen Betrieb zu gestatten.
3. Fernbleiben vom Praktikum 
Sollte ein Fernbleiben vom Praktikumsplatz erforderlich sein (Krankheit, …) so ist die Schule umgehend zu informieren.
4. Aufzeichnungen 
Aufzeichnungen während des Praktikums sind verpflichtend zu führen. Die Praktikantin/der Praktikant ist mit Arbeitsblättern für Aufzeichnungen im Praktikum ausgerüstet. Diese sind so gestaltet, dass für die ordnungsgemäße Führung auch gewisse Betriebsdaten notwendig sind. Wir bitten Sie, der Praktikantin/dem Praktikanten bei der Führung dieser Aufzeichnungen zur Hand zu gehen.
Vom Praktikanten/der Praktikantin sind aufzuzeichnen:
· Betriebsbeschreibung (im Anhang)
· Erstellung eines Betriebsspiegels
· Wöchentliche Arbeitsschwerpunkte
· detaillierte Beschreibung eines Betriebszweiges oder eines Produktionsverfahrens
· Praxiseindrücke (inkl.- Bilder)
5. Wöchentliche Arbeitszeit: 
Die wöchentliche Arbeitszeit für die Praktikantin/den Praktikanten beträgt im Regelfall 40 Stunden (bei Notwendigkeit kann auch mehr Arbeitszeit verlangt werden. Diese sollte jedoch gesondert abgegolten werden). Eine Abgeltung im Rahmen von Zeitausgleich am Ende des Praktikums ist nicht möglich! 
6. Sicherheit am Bauernhof: 
Zur Vermeidung von Unfällen am Bauernhof, muss es Ziel jedes Betriebsleiters/jeder Betriebsleiterin sein, die geforderten Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. 
7. Fremdpraktikumsvereinbarung: 
Mit der Praktikantin/dem Praktikanten bzw. dem Erziehungsberechtigten ist eine schriftliche Vereinbarung über die Dauer, das allfällige Entgelt, etc. abzuschließen. Diese Vereinbarung ist vollständig ausgefüllt der Schule zu übermitteln und im Praxistagebuch abzulegen.
8. Praktikumsbetrieb: 
(wünschenswerte Voraussetzungen für den Praktikumsbetrieb)
· Fachliche Befähigung und menschliche Eignung des Betriebsleiters/der Betriebsleiterin;
· Möglichkeit des Familienanschlusses für die Praktikantin/den Praktikanten;
· Zeitgemäße Betriebseinrichtungen und Vorhandensein von entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen;
· Bereitschaft des Betriebsleiters/der Betriebsleiterin zur Zusammenarbeit mit der Schule im Sinne des Ausbildungszieles;
9. Aufgaben der Betriebsleiterin, des Betriebsleiters: 
· An- und Abmeldung bei der ÖGK bzw. zuständiger Kasse, eine Kopie ist dem Praktikanten/der Praktikantin in der ersten Woche auszuhändigen;
· Unterweisung und Überprüfung der Praktikantin/des Praktikanten in den jeweiligen Arbeiten;
· Unfälle und Schäden, die im Zusammenhang mit dem Praktikum stehen, sind unverzüglich der Schule zu melden.
· Die Abwesenheit der Praktikantin/des Praktikanten ist der Schule mitzuteilen.
· Die Praktikantin/der Praktikant ist bei den Praktikumsaufzeichnungen zu unterstützen.
· Neben dem Familienanschluss sollte der/die Auszubildende auch in die dörfliche Gemeinschaft eingeführt werden 
· Sollten Probleme im Zuge des Praktikums auftreten, so ist dies der Schule mitzuteilen.

10. Pflichten der Praktikantin/des Praktikanten: 
Die Praktikantin/der Praktikant hat sich gegenüber dem Betriebsleiter/der Betriebsleiterin und den sonstigen Familienangehörigen des Praktikumsbetriebes höflich und korrekt zu verhalten, die Hausordnung zu respektieren und die übertragenen Aufgaben sorgsam und gewissenhaft zu erfüllen.
11. An die Schule sind zu melden: 
Mit der Fremdpraktikumsvereinbarung wird der Praktikumsbeginn innerhalb der ersten Woche an die Schule gemeldet.
Die Praktikantin/der Praktikant hat der Praxisbetreuerin/dem Praxisbetreuer der Schule bei Betriebsbesuchen Auskunft über die zu verrichtenden Tätigkeiten zu geben und die Arbeitsbuchaufzeichnungen vorzulegen. 
12. Fremdpraktikumsbestätigung und Praxismappe: 
Diese Bestätigung ist nach Beendigung des Praktikums vollständig ausgefüllt in der Mappe abzulegen und samt dieser Praxismappe spätestens zwei Wochen nach Unterrichtsbeginn dem/der zuständigen Lehrer*in aus zu händigen.
13. Versicherung 
· Haftpflichtversicherung: Alle Schülerinnen/Schüler sind während der Schulzeit und in der Praxiszeit haftpflichtversichert (siehe Beilage Tiroler Versicherung). 
· Unfallversicherung: Die Fremdpraktikantin wird vom Praktikumsbetrieb bei der ÖGK als „Pflichtpraktikantin/Pflichtpraktikant geringfügig beschäftigt“ gemeldet und ist damit unfallversichert. 
· Krankenversicherung: Die Praktikantin/der Praktikant ist Schülerin/Schüler, steht somit in Ausbildung und ist daher bei den Eltern mitversichert. 
14. Praktikumskontrolle:
Die Praktikantinnen/Praktikanten werden im Laufe des Praktikums mindestens einmal von einer Betreuungslehrperson besucht (gilt nur für das Bundesland Tirol). Alle anderen Schülerinnen/Schüler werden bei Bedarf telefonisch kontaktiert und kontrolliert. 
15. Fremdpraktikumsbeurteilung:
Am Ende des Praktikums bitten wir den Betriebsleiter/die Betriebsleiterin, die Praktikantin/den Praktikanten zu beurteilen. Bitte verwenden Sie dazu das entsprechende beiliegende Formular (Beurteilung). Es ist vorgesehen, diese Praxisbeurteilung mit den Praktikantinnen/Praktikanten zu besprechen und das Ergebnis der Besprechung gemeinsam zu bestätigen.


Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Direktion sowie die Lehrkräfte gerne zur Verfügung.
 Für Ihre Mühe und Unterstützung herzlichen Dank! 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit mit unserer Praktikantin/unserem Praktikanten!
Mit freundlichen Grüßen
Für die Landw. Landeslehranstalt Imst
Direktor DI Thomas Moritz 
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